
Ordentliche Hauptversammlung
der

MTU Aero Engines Holding AG
am

05. Mai 2011

Bericht des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 (Beschlussfassung
über die Schaffung von genehmigten Kapitalia; Änderungen von § 4 der Satzung) ge-
mäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung der Genehmigten
Kapitalia II und III vor, um der Gesellschaft kurzfristige Reaktionen auf Marktgegebenheiten
ohne erneute Einberufung einer Hauptversammlung zu ermöglichen. Die der Gesellschaft
von der Hauptversammlung am 30. Mai 2005 erteilte Ermächtigung (unter Berücksichtigung
der am 31. Mai 2005 erfolgten Klarstellung) zur Schaffung eines Genehmigten Kapitals II lief
am 29. Mai 2010 aus. Die Hauptversammlung vom 22. April 2010 erteilte der Gesellschaft
die Ermächtigung zur Schaffung eines Genehmigten Kapitals I durch die Ausgabe von auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage in Höhe von bis zu Euro 5.200.000.
Diese Ermächtigung ist erteilt bis zum 21. April 2015. Von der Ermächtigung wurde bislang
kein Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung soll durch die Schaffung der Genehmigten
Kapitalia II und III ergänzt und die Satzung entsprechend geändert werden. Die Genehmig-
ten Kapitalia II und III sind ebenfalls bis zum 21. April 2015 befristet. Hierzu im Einzelnen:

Insgesamt sollen durch das bereits beschlossene Genehmigte Kapital I und die Genehmig-
ten Kapitalia II und III genehmigte Kapitalia bis zum höchsten gesetzlich zulässigen Betrag
von zusammen Euro 26.000.000 geschaffen werden. Dies entspricht 50 % des derzeitigen
Grundkapitals der Gesellschaft. Die Ermächtigungen für die Genehmigten Kapitalia II und III
sollen auf vier Jahre, also bis zum 21. April 2015, erteilt werden. Gesetzlich zulässig ist eine
Ermächtigung von bis zu fünf Jahren. Abweichend von der Systematik der bestehenden Er-
mächtigungen zur Schaffung Genehmigter Kapitalia wird der Hauptversammlung vorge-
schlagen, zwei zusätzliche Genehmigte Kapitalia (Genehmigtes Kapital II 2011 und Geneh-
migtes Kapital III 2011) zu schaffen. Im Rahmen des Genehmigten Kapitals II wird der Vor-
stand zur Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, im Rahmen des Genehmigten Kapitals III zur
Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage ermächtigt.

Den Aktionären sind die aus der Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia entstehenden neu-
en Aktien grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch
in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren zum Bezug anzubieten (§§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 5 AktG).

Es wird allgemein als zulässig angesehen, das Genehmigte Kapital, wie hier vorgesehen, in
verschiedene Genehmigte Kapitalia zu unterteilen. Aufgrund des Abstimmverhaltens in der



letztjährigen Hauptversammlung soll von einer derartigen Differenzierung Gebrauch gemacht
werden. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gesellschaft entschlossen, das Genehmigte
Kapital III, das die Möglichkeit zu einem Bezugsrechtsausschluss bei einem Unternehmens-
erwerb eröffnet, auf einen Betrag in Höhe von maximal Euro 5.200.000 zu begrenzen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der
Aktionäre ganz oder teilweise für bestimmte Fälle auszuschließen. Dazu im Einzelnen:

a) Genehmigtes Kapital II 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines Genehmig-
ten Kapitals II 2011 in Höhe von nominal insgesamt bis zu Euro 15.600.000 vor, das ein-
oder mehrmals gegen Bareinlage ausgenutzt werden kann.

Der Vorstand soll dabei nur für Spitzenbeträge ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszu-
schließen. Dies dient der Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Ohne den
Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der
Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und
die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der mögliche Verwässerungseffekt ist
aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Die als freie Spitzen vom Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über
die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

b) Genehmigtes Kapital III 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung des Weiteren die Schaffung ei-
nes Genehmigten Kapitals III 2011 in Höhe von nominal insgesamt bis zu Euro 5.200.000
vor, das ein- oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgenutzt werden kann.

Der Vorstand soll dabei auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzen-
beträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Dies geschieht aus denselben Gründen wie
beim Genehmigten Kapital II 2011 (siehe dazu oben unter a).

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen wird der
Vorstand zusätzlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Akti-
onäre auszuschließen.

Durch die Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Beanspruchung der Börse, Aktien der
Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen diese Aktien im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmens-
beteiligungen einsetzen zu können. Die Gesellschaft beabsichtigt, bei sich bietenden Gele-
genheiten durch Akquisitionen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unter-
nehmensteilen im Rahmen ihres satzungsmäßigen Unternehmensgegenstandes ihre Wett-
bewerbsposition zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu
ermöglichen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann
diese in aller Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung un-
mittelbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung
ist im Regelfall aufgrund des damit verbundenen Aufwandes, insbesondere aber wegen des
erheblichen Zeitvorlaufs, unangemessen bzw. ungeeignet. Aus diesem Grund bedarf es der
Schaffung eines Genehmigten Kapitals III, auf das der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats schnell zugreifen kann.

Die Gesellschaft agiert im Wettbewerb. Sie muss deshalb jederzeit in der Lage sein, in den
sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu
gehört es auch, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zur
Verbesserung der Wettbewerbsposition (auch mittelbar) zu erwerben. Dabei zeigt sich, dass
beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligun-



gen an Unternehmen immer größere Einheiten betroffen sind. Häufig besteht auch der Ver-
äußerer darauf, als Gegenleistung Aktien der erwerbenden Gesellschaft zu erhalten, weil
dies für ihn günstiger sein kann. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitions-
währung anbieten zu können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante
Akquisitionsobjekte. Die vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft mithin den not-
wendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel auszunutzen, und
versetzt sie in die Lage, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in geeigneten Fällen
größere Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen daran auch gegen Überlas-
sung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Es kommt bei einem Bezugs-
rechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relati-
ven Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts
wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an
Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft
und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar.

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll,
bestehen zurzeit nicht. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Er-
mächtigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, wenn sich
Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien ergeben. Er wird dies nur dann tun, wenn der
Unternehmens- oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der
Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen.

Der Ausgabebetrag kann naturgemäß derzeit noch nicht festgesetzt werden, da es an einer
konkreten Verwendungsabsicht fehlt. Die Festsetzung des jeweiligen Ausgabebetrages ob-
liegt daher kraft Gesetzes dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Den üblichen
Gepflogenheiten entsprechend, kann der Ausgabebetrag auch in Höhe des rechnerischen
Anteils der Aktien am Grundkapital festgesetzt werden. Damit soll dem Risiko begegnet wer-
den, dass bei nicht objektivierbaren Bewertungen Zahlungsverpflichtungen oder Haftungsfol-
gen an die Festsetzung des Ausgabebetrages in Höhe des zwischen der Gesellschaft und
Inferent angenommenen Wertes der Sacheinlage anknüpfen. Der Vorstand wird selbstver-
ständlich im konkreten Fall sorgfältig prüfen, ob die Anzahl der Aktien, die beim Erwerb eines
Unternehmens, eines Unternehmensteiles oder einer Beteiligung an einem Unternehmen
ausgegeben wird, gegenüber dem vereinbarten Wert dieses Vermögensgegenstandes an-
gemessen ist.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter Be-
rücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts, für sachlich
gerechtfertigt und angemessen.

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia jeweils in der nächsten
Hauptversammlung berichten.

München, im März 2011

MTU Aero Engines Holding AG

Der Vorstand


